
 
 

 

  
 

SATZUNG 
des Vereins Kammermusik heute e.V. 

 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Kammermusik heute“. Er soll 

in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Ein-

tragung lautet der Name „Kammermusik heute e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist, die Entstehung und Verbreitung 

zeitgenössischer Kammermusik zu fördern. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-

günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Satzungszweck 

wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

- Vergabe von Kompositionsaufträgen, 

- Durchführung von Veranstaltungen, bei denen zeitge-

nössische Kammermusik aufgeführt wird, 

- finanzielle Unterstützung bestehender Kammermusiken-

sembles, die zeitgenössische Kammermusik aufführen. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des 

Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-

ßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Weg-

fall seines bisherigen Zwecks ist das Vermögen des Ver-

eins zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Be-

schlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens 
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dürfen erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzam-

tes ausgeführt werden. 

(6) Jeder Beschluß über die Änderung der Satzung ist vor 

dessen Anmeldung beim Registergericht dem zuständigen 

Finanzamt vorzulegen. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Vereinsmitglieder können volljährige natürliche Perso-

nen, aber auch juristische Personen werden.  

(2) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversamm-

lung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen. 

(3) Der Vorstand entscheidet über einen schriftlich zu stel-

lenden Aufnahmeantrag. Im Falle einer Ablehnung werden 

die Gründe hierfür dem Antragsteller schriftlich mitge-

teilt. 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds, durch 

freiwilligen Austritt, Ausschluß aus dem Verein oder 

Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Er-

klärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur 

zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden, wobei eine 

Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten ist. 

(3) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Inte-

ressen des Vereins verletzt, kann es durch Beschluß des 

Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlußfassung muß der Vorstand dem Mitglied unter Set-

zung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur mündlichen 

oder schriftlichen Stellungnahme geben. Eine schriftli-

che Stellungnahme ist in der Vorstandssitzung zu verle-

sen. Der Beschluß des Vorstands über den Ausschluß ist 

schriftlich zu begründen und dem Mitglied mittels einge-

schriebenem Brief bekanntzumachen. Gegen den Ausschlies-

sungsbeschluß des Vorstandes kann das Mitglied Berufung 

an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses 

schriftlich beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat 
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innerhalb von zwei Monaten nach rechtzeitiger Einlegung 

der Berufung eine Mitgliederversammlung zur Entscheidung 

über die Berufung einzuberufen. Geschieht das nicht, 

gilt der Ausschließungsbeschluß als nicht erlassen. 

Macht das Mitglied von seinem Recht der Berufung gegen 

den Ausschließungsbeschluß keinen Gebrauch oder versäumt 

es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich dem 

Ausschließungsbeschluß mit der Folge, daß die Mitglied-

schaft als beendet gilt.  
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 

(1) Mitgliedsbeiträge können von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt werden. 

(2) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

(3) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz o-

der teilweise erlassen oder stunden. 
 
 
§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederver-

sammlung. 
 
 
§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus vier Personen, näm-

lich dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 

Schatzmeister und dem Schriftführer. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je-

des Vorstandsmitglied einzeln vertreten. Die Vertre-

tungsmacht des Vorstands ist in der Weise beschränkt, 

daß Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über DM 

3.000,00 für den Verein nur verbindlich sind, wenn die 

Zustimmung sämtlicher Vorstandsmitglieder hierzu 

schriftlich erteilt ist. 

(3) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person 

ist unzulässig. 

(4) Alle Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. 
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§ 8 Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu-

ständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen 

Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere fol-

gende Aufgaben: 

1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen sowie Aufstel-

lung der Tagesordnungen; 

2. Einberufung der Mitgliederversammlungen;  

3. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 

4. Vorbereitung des Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, 

Buchführung, Erstellung des Jahresberichts; 

5. Beschlußfassung über die Aufnahme und den Ausschluß von 

Mitgliedern. 

 
 
§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, 

gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 

im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 

Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Ver-

eins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mit-

gliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vor-

standsmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtspe-

riode aus, so wählt der Vorstand für die restliche Amts-

dauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger. 

 
 
§ 10 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. Vorsit-

zenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, 

schriftlich, telefonisch oder per Telefax einberufen 

werden; die Tagesordnung braucht nicht mitgeteilt zu 

werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll ein-

gehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei 

seiner Mitglieder, darunter der 1. oder der 2. Vorsit-

zende, anwesend sind. Die Vorstandssitzung leitet der 1. 

Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende. 
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Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der ab-

gegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken in 

ein Beschlußbuch einzutragen und vom Sitzungsleiter zu 

unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der 

Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefaßten 

Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

(4) Ein Vorstandsbeschluß kann auf schriftlichem Wege gefaßt 

werden, wenn alle Vorstandsmitglieder der zu beschlies-

senden Regelung zustimmen. 
 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch 

ein Ehrenmitglied - eine Stimme. Zur Ausübung des Stimm-

rechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmäch-

tigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitglie-

derversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf 

jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenhei-

ten zuständig: 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushalts-

plans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme 

des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vor-

stands; 

b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahres-

beitrags; 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 

d) Beschlußfassung über Änderung der Satzung und über 

die Auflösung des Vereins; 

e) Beschlußfassung über die Berufung gegen einen 

Ausschließungsbeschluß des Vorstands; 

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des 

Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfeh-

lungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 

seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbe-

reichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 
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§ 12 Einberufung der Mitgliederversammlung 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, 

soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 

wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-

chen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungs-

schreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem 

Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied 

dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet 

ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 
 
§ 13 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem ande-

ren Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmit-

glied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versamm-

lungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für 

die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskus-

sion einem Wahlausschuß übertragen werden. 

(2) Der Protokollführer, der auch ein Nichtmitglied sein 

kann, wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. 

Die Abstimmung muß schriftlich durchgeführt werden, wenn 

ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmbe-

rechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Ver-

sammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die Zulassung 

der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt 

die Mitgliederversammlung. 

(5) Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 

Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen und blei-

ben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist 

jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche 

von vier Fünfteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks 

des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder be-

schlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der 

Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann 
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nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand er-

klärt werden. 

(6) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der ab-

gegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen er-

halten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die 

die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl 

statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stim-

men erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 

das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungs-

leiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es 

soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der 

Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des 

Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, 

die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse 

und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll 

der genaue Wortlaut angegeben werden. 

 
 
§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag 

der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantra-

gen, daß weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tages-

ordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn 

der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu 

ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 

erst in einer Mitgliederversammlung gestellt werden, be-

schließt die Versammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

 
§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitglie-

derversammlung einberufen. Eine solche muß vom Vorstand ein-

berufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 

oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vor-
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stand verlangt wird. Für die außerordentlichen Mitglieder-

versammlungen gelten die §§ 11, 12, 13 und 14 entsprechend. 

 
 
§ 16 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitglieder-

versammlung mit der in § 13 Abs. 5 festgelegten Stimmen-

mehrheit beschlossen werden. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes be-

schließt, sind der 1. und der 2. Vorsitzende gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen 

ist zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Be-

schlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dür-

fen erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzamtes 

ausgeführt werden (§ 2 Abs. 6). 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn 

der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder 

seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
Hamburg, 21. Januar 2001                  


